
Leckeres Essen, eine gemütliche Atmosphäre und einen Treffpunkt für Kolleg:innen – all das bietet DB Gastronomie 
bundesweit in rund 85 Casinos den Mitarbeitenden der DB AG. Für Auszubildende und Studierende setzt 
DB Gastronomie noch eins drauf und bietet Sonderpreise an:

Einmal täglich eine Hauptmahlzeit zum jeweils aktuellen Stammessenpreis�
Eine Hauptmahlzeit besteht in der Regel aus einer Hauptkomponente (z. B. Fisch, Fleisch oder Geflügel) oder einer 
veganen bzw. vegetarischen Hauptkomponente und zwei Beilagen (z. B. Kartoffeln, Reis, Teigwaren sowie Gemüse 
oder Salat).

Einmal täglich ein Erfrischungsgetränk bis 0,33  l zum Sonderpreis�
Zu den Erfrischungsgetränken zählen Mineralwasser, Fruchtschorlen, Fruchtsaftgetränke und Softdrinks. Je nach 
Verfügbarkeit können auch Produkte verschiedener Hersteller zu den Erfrischungsgetränken gezählt werden.

So geht’s:
z	Die aktuellen Nutzungsbedingungen auf DB Planet lesen
z	Namen in Druckbuchstaben auf der Rückseite der Vorteilskarte eintragen
z	Essen und/oder Getränk im Casino auswählen
z	Mit Konzernausweis und Vorteilskarte an der Kasse ausweisen
z	� Vorteilskarte mit der entsprechenden Seite (Essen und/oder Getränk) unter den Scanner halten
z	� Den aktuellen Stammessenpreis für ein Essen und/oder den rabattierten Preis für ein Getränk (bis 0,33  l) bezahlen

Für Casino-Standorte und aktuelle Speisepläne einfach die Casino-App downloaden:

„Dank DB Gastronomie
können wir mit der

Vorteilskarte für
Berufseinsteiger:innen 

in rund 85 Casinos 
zum Sonderpreis essen.“

DB Gastronomie spendiert 
Berufseinsteiger:innen die Vorteilskarte

Hauptmahlzeit
zum Preis eines
Stammessens 2 020260 020295

Vorteilskarte
für Berufseinsteiger:innen



Nutzungsbedingungen

z	�� Wer ist zur Nutzung einer Vorteilskarte für Berufseinsteiger:innen berechtigt?
	� Die Karte ist ausschließlich bestimmt für Auszubildende und Dual-Studierende der DB AG mit gültigem 

Ausbildungsvertrag. Werkstudent:innen (studentische Aushilfskräfte) und Praktikant:innen sind nicht zur 
Nutzung berechtigt.

z	� Warum muss der Name auf der Rückseite der Vorteilskarte eingetragen werden?
	� Um Missbrauch zu vermeiden, ist es notwendig, dass der Name (in Druckbuchstaben) auf der Rückseite der 

Vorteilskarte für Berufseinsteiger:innen steht und mit dem Namen auf dem Konzernausweis übereinstimmt. 
Ein Abgleich des Namens auf der Vorteilskarte mit dem auf dem DB-Konzernausweis wird an der Kasse 
vorgenommen. Sollte der Namen nicht eingetragen sein oder es steht ein anderer Name auf der Karte, wird 
die Vorteilskarte eingezogen. Die Vorteilskarte ist ausschließlich im Original vorzulegen. Eine digitale oder 
anderweitig nicht physische Vorlage (z. B. als Foto, Screenshot oder Kopie) ist nicht zulässig.

z	� Darf die Vorteilskarte für Berufseinsteiger:innen verliehen werden?
	� Nein! Die Vorteilskarte für Berufseinsteiger:innen ist nicht übertragbar. Eine Weitergabe der Vorteilskarte 

für Berufseinsteiger:innen an Kolleg:innen (auch an andere Auszubildende) ist nicht gestattet. 
Ein Missbrauch der Karte wird gegebenenfalls straf- und/oder arbeitsrechtlich geahndet. Darüber hinaus 
wird die Karte an der Kasse eingezogen.

z	� Dürfen Kolleg:innen über die Vorteilskarte eingeladen werden?
	� Nein! Die Vorteilskarte für Berufseinsteiger:innen ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch durch 

den Berechtigten/die Berechtigte bestimmt. Es ist nicht gestattet die Karte zu nutzen, um z. B. Kolleg:innen 
(aber auch andere Auszubildende) zu begünstigen. Bei Missbrauch wird die Karte an der Kasse eingezogen.

z	� Wie lange ist die Vorteilskarte gültig?
	� Die Vorteilskarte ist nur während der Ausbildungszeit gültig – vom Arbeitsantritt bis zum Tag der letzten 

Prüfung. Danach darf die Karte nicht mehr genutzt werden. Ein Missbrauch der Karte wird gegebenenfalls 
straf- und/oder arbeitsrechtlich geahndet. Darüber hinaus wird die Karte an der Kasse eingezogen.

z	� Entstehen bei der Inanspruchnahme der Vorteilskarte für Berufseinsteiger:innen Kosten?
	� Nein, es entstehen für die Nutzung der Karte keinerlei Kosten. Die Kosten für die Rabattierung der Speisen 

und Getränke werden komplett von DB Gastronomie übernommen.

z	� Was geschieht, wenn die Vorteilskarte nicht mehr funktioniert oder verloren geht? 
�Sollte die Vorteilskarte nicht mehr funktionieren oder verloren gegangen sein, das Ausbildungsverhältnis bei 
der DB aber noch bestehen, kann beim Nachwuchskoordinator (NGK) eine neue Karte – passend zum 
Ausbildungsende – bestellt werden. Die Bearbeitungszeit beträgt ca. zwei Wochen und die neue Karte wird 
per Post zugestellt.

z	� Was passiert nach Beendigung der Ausbildung mit der Vorteilskarte?
	 Die Vorteilskarte muss nach dem letzten Prüfungstag zerschnitten und entsorgt oder in einem DB Casino 
	 abgegeben werden. 

z	Wo finde ich weitere Informationen zur Vorteilskarte?
	 Weitere Informationen sowie die aktuellen Nutzungsbedingungen rund um die Vorteilskarte für 			 
	 Berufseinsteiger:innen findest Du auf DB Planet.


